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Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

Kalkulation und Festsetzung der Abwassergebühren und  

Niederschlagswassergebühren für 2026 - 2028 
 

 

Sachverhalt: 

 
Die Abwassergebührenkalkulation für die Abwassergebühr und für die 
Niederschlagswassergebühr ist im Jahr 2023 bis einschließlich des Jahres 2025 erfolgt. 
 
Entsprechend einer Nebenrechnung zu den reinen Abwassergebühren hat sich bis Ende 
2024 ein vom Verbraucher noch zu tragender Verlust von 29.754 € ergeben. Bei der 
Annahme, dass das Jahr 2025 mit neutralem Ergebnis abgeschlossen werden kann, 
können somit diese 30.000 € noch zur der hier nachfolgend dargestellten Kalkulation 
nachgefordert werden.  
 
Die folgende Aufstellung zeigt eine gemittelte Kostenzusammenstellung für die Jahre 2026 
bis 2028 mit jährlich 412.955 €. Dieser Betrag wird auf die Bereiche Abwasserableitung 
Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie Reinigung (Kläranlage) für Schmutz- und 
Niederschlagswasser verteilt. Hieraus wird dann der Gebührenanteil für 
Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasser ermittelt. 
 
Im weiteren Teil der Berechnung werden die durchschnittlichen kalkulatorischen Kosten in 
Form von Abschreibung und Verzinsung bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 3 % 
dargestellt. Dabei wird der Anteil für die Straßenentwässerung, der von der Gemeinde 
ersetzt wird, abgezogen. 
 
Daraus ergeben sich dann jährliche gemittelte Schmutzwasserkosten in Höhe von 
429.940,46 €, die auf eine jährlich gemittelte Schmutzwassermenge von 119.120 cbm 
verteilt werden. Die Gebührenobergrenze für Schmutzwasser liegt damit bei 3,61 €/cbm 
Abwasser. Unter Berücksichtigung der vorgetragenen Verluste bis Ende 2025 in Höhe von 
30.000 € liegt die Gebührenobergrenze Schmutzwasser jedoch bei 3,69 €. 
 
Für die Niederschlagswasserbeseitigung fallen gemittelte Kosten in Höhe von 60.362,24 € 
an. Bei angenommener Versickerungsfläche von 158.000 qm ergibt sich hier dann eine 
Gebührenobergrenze von 0,38 €/m². Da die festgesetzten Gebühren in den 
Jahresabschlüssen bis 2024 eingehalten wurde gibt es hier keine Gebührenüberschüsse 
bzw. Verluste aus Vorjahren, die es auszugleichen gilt.  
 
 



 
 
 
 

Betriebskostenverteilung:

für das Rechnungjahr 2026 bis 2028 (gemittelt)

Gesamtsumme

SW NW SW NW 

6000 Erstattung Wolfegg 3.500,00 €        3.500,00 €            

6050 Stromkosten KLA 5.000,00 €        5.000,00 €            

6051 Strom PW 9.000,00 €           9.000,00 €            

6052 Strom RÜB´s 2.500,00 €           2.500,00 €           5.000,00 €            

6080 Verbrauchs-Betriebsmittel   26.100,00 €      2.900,00 €           29.000,00 €         

6085 Arbeitskleidung 50,00 €                 25,00 €                 375,00 €            50,00 €                 500,00 €               

6090 Entsorgung Klärschlamm 49.500,00 €      5.500,00 €           55.000,00 €         

6091 Entsorgung Rechengut 450,00 €            50,00 €                 500,00 €               

6092 Entsorgung Sandfang 5.130,00 €        570,00 €               5.700,00 €            

6095 Dezentrale Entsorgung 225,00 €            25,00 €                 250,00 €               

6100 Unterhaltung KLA 12.000,00 €      3.000,00 €           15.000,00 €         

6101 Kanalnetzunterhaltung MW 22.500,00 €        7.500,00 €             30.000,00 €         

6102 Unterhaltung RÜB´s 5.250,00 €           1.750,00 €           7.000,00 €            

6103 Unterhaltung Pumpstationen 14.000,00 €        14.000,00 €         

6104 Unterhaltung von Gerät KLA 8.800,00 €        2.200,00 €           11.000,00 €         

6105 Unterhaltung Regenwasserkanal  2.000,00 €           2.000,00 €            

6106 Unterhaltung Schmutzwasserkanal 10.000,00 €        10.000,00 €         

6107 Unterhaltung Pumpen Gwigg 7.000,00 €           7.000,00 €            

6108 Unterhaltung Retentionsbecken  3.000,00 €           3.000,00 €            

6110 Untersuchungskosten 1.800,00 €        200,00 €               2.000,00 €            

6120 Kanalnetzreinigung 2.400,00 €           600,00 €               3.000,00 €            

6130 Einleitung Straßenabwasser 9,10 €                   4,55 €                    68,25 €              9,10 €                    91,00 €                  

6150 Geräte, Gegenstände 2.250,00 €        250,00 €               2.500,00 €            

6151 Werkzeuge 40,00 €                 300,00 €            60,00 €                 400,00 €               

6152 Wartung von Geräten 8.000,00 €        2.000,00 €           10.000,00 €         

6153 Wartung Fuhrpark 400,00 €              200,00 €               1.400,00 €        -  €                      2.000,00 €            

6154 Betriebsstoffe 50,00 €                 25,00 €                 375,00 €            50,00 €                 500,00 €               

6160 Inanspruchnahme Bauhof 2.000,00 €           2.000,00 €           5.000,00 €        1.000,00 €           10.000,00 €         

6161 Inanspruchnahme Reinigung 630,00 €            70,00 €                 700,00 €               

6162 Fremde Verwaltungsleistung -  €                     -  €                      2.000,00 €        500,00 €               2.500,00 €            

6163 Beratervertrag J u. P 1.075,00 €           1.075,00 €           17.000,00 €      850,00 €               20.000,00 €         

6164 Fremde Verwaltungsleistung ZWV 38,68 €                 38,68 €                 1.011,50 €        101,15 €               1.190,00 €            

6170 Verwaltungskostenbeitrag 1.137,50 €           1.137,50 €           29.750,00 €      2.975,00 €           35.000,00 €         

6175 Untersuchungskosten 1.350,00 €        150,00 €               1.500,00 €            

6300 Gehalt Klärwärter 6.500,00 €           2.687,50 €           39.375,00 €      3.937,50 €           52.500,00 €         

6310 Nebenberufl. Beschäftigte 787,50 €              787,50 €               6.750,00 €        675,00 €               9.000,00 €            

6410 Sozialversicherung 1.575,00 €           1.575,00 €           13.500,00 €      1.350,00 €           18.000,00 €         

6440 Aufwendungen ZVK -  €                     -  €                      -  €                   -  €                      -  €                      

6460 Perszuwendungen -  €                     -  €                      -  €                   -  €                      -  €                      

6730 Abwasserabgabe 1.050,00 €           -  €                      9.450,00 €        -  €                      10.500,00 €         

6800 Sonstiger Geschäftsaufwand 195,00 €              195,00 €               5.100,00 €        510,00 €               6.000,00 €            

6810 Bürobearf 32,50 €                 32,50 €                 850,00 €            85,00 €                 1.000,00 €            

6820 Post- u. Fernmeldegebühr 583,33 €              583,33 €               1.500,00 €        333,33 €               3.000,00 €            

6840 EDV-Pflege u. Wartung 130,00 €              130,00 €               3.400,00 €        340,00 €               4.000,00 €            

6830 Bücher -  €                     -  €                      -  €                   -  €                      -  €                      

6855 Aus- u. Fortbildung -  €                     -  €                      -  €                   -  €                      -  €                      

6900 Versicherungsbeiträge 350,00 €              205,56 €               4.000,00 €        444,44 €               5.000,00 €            

6910 Kfz-Steuer 8,68 €                   5,10 €                    99,20 €              11,02 €                 124,00 €               

7515 sonstige Abgaben -  €                   -  €                      -  €                      

88.662,29 €        28.057,21 €         266.038,95 €    30.196,55 €         412.955,00 €       

Ableitung Reinigung



 
 
Die bisherige Abwassergebühr betrug bis einschließlich 2025 3,30 €/cbm Schmutzwasser. 
Aufgrund steigender Betriebskosten ist dieser Preis nicht mehr zu halten und muss für die 
Folgejahre angepasst werden. Die folgende Tabelle ermittelt die Gebührenobergrenze: 

 

abzüglich sonstiger betr. Erträge 350,00 €-              205,56 €-               4.000,00 €-        444,44 €-               5.000,00 €-            

abzügl. Straßenentwässerungsanteil aus 11.969,41 €-        3.787,72 €-           3.192,47 €-        362,36 €-               

den laufenden Betriebskosten (Ersatz Gemeinde) mit 13,5 % für Ableitung und 1,2 % für Reinigung

Zinsen 28.427,17 €         

Abschreibungen KLA 51.050,15 €      6.005,90 €            

Abschreibungen 2c u d   12.579,50 €      6.289,75 €           

Abschreibungen Kanäle 24.250,00 €        12.125,00 €         Kontrol lsumme:

Abschreibungen Kanäle 66.367,50 €        24.824,00 €          

Abschreibung Straßenentw. Abschr. Str.Ew 42.804,20 €         

abzügl. Auflösung von Zuschüssen ohne 41.736,00 €-        38.511,00 €-         42.918,10 €-      4.940,80 €-           128.105,90 €      

Straßenentw.anteil 

Kalkulatorischer Zins 49.408,19 €         

 für Straßenentwässerung Zinsen Str.Ew. 23.134,44 €         

Zinsen (Kalkulatorisch aus Abr 2026) 27.348,09 €        -  €                      2.190,05 €-        1.115,71 €           26.273,75 €         

152.572,47 €      22.501,93 €         277.367,99 €    37.860,30 €         

für nach KAG mit Kalk. Zinsen! 35,5% 64,5%

 26-28 Schmutzwasserkosten: 429.940,46 €      bei : 119.120,00 3,61 €                    

Niederschlagswasseraufwand: 60.362,24 €         m² 158.000,00 0,3820 €                

87,7% 12,3%

die Anteile für Straßenentwässerung sind darin nicht enthalten, da sie von der Gemeinde ersetzt werden!

Kanalgebühr Reinigungsgebühr

bisher festgesetzte Abwassergebühr 3,30 € 1,17 €              2,13 €           3,30 €              

Künftige Abw.Gebühr ohne Verlustausgleich 1,28 €                    2,33 €                 3,61 €                    

Abwassergebühr mit Verlustausgleich 0,03 €                    0,05 €                 0,08 €                    

(10.000 € / 118.000 cbm Abw.) 1,31 €                    2,38 €                  3,69 €                    

 

1. Gebührenbedarf/Gebührenobergrenze

Bezeichnung

   

SW NW SW NW

Ziffer 1 abzüglich Ziffer 2 152.572,47 €      22.501,93 €    277.367,99 €   37.860,30 €    

Anteil am SW bzw . NW w g. Verlustabdeckung 35,5% 64,5%

Verlust zur Nachforderung bis 12/2025 30.000,00 €        Gesamtüberschuss, jährl. Nachlass bei 3-Jahren:

  10.000,00 €    

zuzügl. Überschussanteil 1/3el: 3.548,69 €          -  €             6.451,31 €       -  €             

156.121,16 €      22.501,93 €    283.819,30 €   37.860,30 €    

Gebührenbedarf somit für Schmutzwasser: 439.940,46 €  

Gebührenbedarf somit für Niederschlagswasser: 60.362,23 €    

Kalkulation der Abwassergebühren 2026 - 2028

            A. Ermittlung der gebührenfähigen Kosten

Abwasserableitung Abwasserreinigung



 

Bezeichnung Abgeleitete Menge Gereinigte Menge

cbm cbm

1. Frischwassermenge aus 

öffentlicher Wasserversorgung 205.000 205.000

2. Sonstiges zugeleitetes Abwasser

(z.B.: benutztes Niederschlags-

wasser) 0 0

3. Absetzungen nach § 40 86.000 86.000

4. Angeliefertes Abwasser nach

§ 41 Abs. 4

4.1  aus Kleinkläranlagen

       (0 cbm x 25-fache Belastung) 0 0

4.2  aus geschlossenen Gruben

       (40 cbm x 3-fache Belastung) 120 120

4.3  Sonstiges angeliefertes 

       Abwasser 0 0

5. Abwassermengen insgesamt 119.120 119.120

6. Gebührenanteile ohne Verlustausgleich

6.1  Kanalgebühr 1,28 €/cbm

6.2  Klärgebühr 2,33 €/cbm

6.3  Gesamtgebühr 3,61 €/cbm
 

7. Gebührenanteile unter Berücksichtigung der Vorjahresverluste
 

7.1  Kanalgebühr 1,31 €/cbm

7.2  Klärgebühr 2,38 €/cbm

7.3  Gesamtgebühr 3,69 €/cbm

8.3  Gesamtgebühr 3,69 €/cbm

1. Gesamtgebühr gem. § 41 Abs. 1 3,69 €/cbm

(Ziffer 7.3)

2. Anlieferungsgebühr gem. § 41 Abs. 4

3.1  aus Kleinkläranlagen 59,57 €/cbm

       (Ziffer 7.2 x 25)

3.2  aus geschlossenen Gruben 7,15 €/cbm

       (Ziffer 7.2 x 3)

3.3  sonstiges angeliefertes Abwasser 2,38 €/cbm

3. Niederschlagswassergebühr ( § 41 Abs.2)

60.362,23 € bei 158.000 m² Fläche 0,38 €/m²

Die Nebenrechnung zur Ermittlung der Gesamtkosten unter Berücksichigung des Straßen-

entwässerungsanteil ist Bestandteil der Kalkulation.

B. Ermittlung der Abwassermengen für die Schmutzwassergebühr

C. Ermittlung der Gebührensatzobergrenze



Die Verwaltung schlägt vor, eine Gesamtgebühr von 3,60 € für die Jahre 2026 - 2028 
festzusetzen. Dabei fällt ein Anteil von 35 % (1,26 €/m³) auf die Kanalgebühr, der Betrag 
von 2,34 €/m³ auf die Klärgebühr.  

Die Niederschlagswassergebühr für 2026 - 2028 wird auf 0,38 €/m² festgesetzt. 

Die Anlieferung von Abwasser aus Kleinkläranlagen wird auf 59 €/cbm, aus 
geschlossenen Gruben auf 7,10 €/cbm und für sonstiges Abwasser aus 2,35 €/cbm 
festgelegt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Gemeinderat nimmt von der vorgelegten Gebührenkalkulation zustimmend Kenntnis. 
Unter Berücksichtigung der Gebührenobergrenzen stimmt der Gemeinderat der 
vorgeschlagenen Gebührenfestsetzung zum 01.01.2026 zu. 
Die Schmutzwassergebühren betragen ab 1.1.2026 3,60 €/cbm, die Kanalgebühr beträgt 
dabei 1,26 €/cbm, die Reinigungsgebühr beträgt 2,34 €/cbm Abwasser. 
Die Niederschlagswassergebühr wird auf 0,38 €/m² versiegelter Fläche festgesetzt. 
Für die Anlieferung von Abwasser aus  

a) Kleinkläranlagen wird eine Gebühr von 59,00 €/cbm,  
b) aus geschlossenen Gruben von 7,10 €/cbm 
c) sonstigen Abwässern von 2,35 €/cbm 

Abwasser erhoben. 
Die Gebührenkalkulation gilt für die Jahre 2026 bis 2028. 
Die Abwassersatzung ist fortzuschreiben. 
 
 

Erstellt am 06.11.2025 
Von: Gerhard Staiger 


